FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG

für die Gemeindefriedhöfe der STADTGEMEINDE GLOGGNITZ

Der Gemeinderat hat aufgrund des NÖ. Friedhofsbenützungs- und –gebührengesetzes 1974, LGBl. 9470, in seiner Sitzung am 15. Dezember 2005 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1

ARTEN DER FRIEDHOFSGEBÜHREN

Für die Benützung der Gemeindefriedhöfe und des Urnenhaines werden eingehoben:

1. Grabstellengebühren

2. Erneuerungsgebühren

3. Beerdigungsgebühren

4. Enterdigungsgebühren

5. Gebühren für die Benützung der Leichenkammer
(Leichenhalle) und Gebühren für die Benützung
von Reservegrabstellen der Gemeinde

6. Gebühren für Grabdenkmäler

§ 2

HÖHE DER GRABSTELLENGEBÜHR

1) Die Grabstellengebühr (für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bzw. auf 30 Jahre erstmalig bei Grüften und Urnennischen mit der Möglichkeit der Erneuerung wie bei den übrigen Grabstellen) betragen für


a) einzelne Reihengräber (Einzelgräber)
€
135,--

b) Familiengräber, und zwar

· zur Beerdigung bis zu 2 Leichen
€
270,--

· zur Beerdigung bis zu 4 Leichen
€
540,--

· zur Beerdigung von mehr als 4 Leichen
€
810,--

c) Grüfte, und zwar

· zur Beisetzung bis zu 3 Leichen
€
2.260,--

· zur Beisetzung bis zu 6 Leichen
€
4.520,--

· zur Beisetzung bis zu 12 Leichen
€
9.040,--

d) Urnennischen zur Beisetzung bis zu 4 Urnen
€
810,--

2) Für Randgräber erhöhen sich die im Absatz 1 vorgesehenen Gebühren um 20 v.H. des jeweiligen Gebührensatzes.

§ 3

HÖHE DER ERNEUERUNGSGEBÜHR

1) Für Erdgrabstellen wird die Erneuerungsgebühr (für die weitere Erneuerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.


2) Für Grüfte und Urnennischen wird die Erneuerungsgebühr (für die weitere Erneuerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betrages festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.

§ 4

HÖHE DER BEERDIGUNGSGEBÜHR

1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgt bei:


a) Erdgrabstellen (Einzel- und Familiengräber)
€
360,--

b) blinde Grüfte
€
580,--

c) Grüfte
€
580,--

d) Urnennischen
€
220,--

2) Für Leichen von Kinder, die das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, beträgt die Beerdigungsgebühr 50 v.H. der im Abs. 1 angeführten Gebührensätze.

§ 5

ENTERDIGUNGSGEBÜHREN

Die Enterdigungsgebühr (für die Enterdigung – Exhumierung – einer Leiche) beträgt das Zweieinviertelfache der jeweiligen Beerdigungsgebühr.

§ 6

HÖHE DER GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG

DER LEICHENHALLE UND FÜR DIE BENÜTZUNG 

VON RESERVEGRABSTELLEN DER GEMEINDE

1) die Gebühr für die Benützung der Leichenhalle
beträgt für jeden angefangenen Tag
€
60,--

2) Die Gebühr für die Beistellung einer Reserve-
grabstelle der Gemeinde beträgt

a) bei Erdgräber für jeden Monat
€
60,--

b) bei Grüften für jeden Monat
€
75,--

3) Beginnt oder endet die Benützung einer Reservegrabstelle während eines Monats, so ist für diesen Monat nur der verhältnismäßige Teil der im Abs. 2 festgesetzten Gebühr zu entrichten.

§ 7

GEBÜHREN FÜR GRABDENKMÄLER

Die Gebühren für Grabdenkmäler (für die Bewilligung zur Errichtung) betragen für

a) die Aufstellung eines einfachen
Kreuzes aus Holz, Eisen oder Stein
€
30,--

b) die Aufstellung eines Denkmales, und zwar

· bis zu 2 m Höhe und 2 m Breite
€
75,--

· über 2 m Höhe und 2 m Breite
€
150,--

c) die Eindachung von blinden Grüften
(Grabdeckel auf Einzelgräber, Familien-
gräber und Erdgrüften)
€
200,--

d) Grabeinfassungen aller Art
€
50,--

§ 8

HÖHERE FRIEDHOFSGEBÜHREN

Für Personen gemäß § 2 Abs. 4 und 5 des Friedhofsbenützungs- und –gebührengesetzes 1974 erhöhen sich die Gebührensätze der §§ 2 bis 7 um 50 v.H.

§ 9

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Diese Friedhofsgebührenordnung tritt mit dem 1. Jänner 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührenordnung vom 12.12.2002 außer Kraft.

Der Bürgermeister:

F:\Verwaltung\Referat 2\209 Friedhofsverwaltung\Friedhofsgebührenordnung

